	Die Anerkennung einer Berufskrankheit ist ein langer Weg

	Voraussetzung
	Beschwerden bzw. ein diagnostiziertes Krankheitsbild. Arbeitsunfähigkeit muss nicht gegeben sein. Die Krankheit kann auch erst im Rentenalter auftreten (siehe Seite 9) und auch hier ist Ihr Arbeitgeber verantwortlich.

	Verdacht und Anzeige
	Die Krankheit steht im Zusammengang mit der beruflichen Tätigkeit. Ihr Arbeitgeber MUSS den Verdacht über eine Anzeige der BG melden. Der Kollege KANN eine Anzeige stellen, ebenso Sie als Betriebsrat.
Die Anzeige stellt Ihr Arbeitgeber oder der betroffene Kollege über die Berufsgenossenschaft bzw. die Unfallversicherung und nutzt hierfür entsprechende Formulare: https://kurzlinks.de/dxe8 . Alternativ können die Vorlagen der eigenen BG genutzt werden.
Im besten Fall schickt Ihr Arbeitgeber und/oder der Kollege neben der medizinischen Diagnose auch gleich Unterlagen mit, die für die Ermittlung relevant sind. Dazu gehören auch persönliche Dokumentationen des betroffenen Kollegen, die den Verdacht bekräftigen.

	Unterschrift
	Bevor Ihr Arbeitgeber die Anzeige meldet, müssen Sie als Betriebsrat diese gegenzeichnen.

	Ermittlung durch die BG
	Die Berufsgenossenschaft muss bei jeder Anzeige ermitteln und den Sachverhalt prüfen. Dazu gehört:
· Ist das Krankheitsbild in der Berufskrankheitenliste aufgeführt?
· Besteht durch die Tätigkeit ein höheres Risiko für die Erkrankung im Vergleich zur restlichen Bevölkerung?
· Sind alle Arbeitstätigkeiten des Kollegen bekannt (Erhebung der individuellen Arbeitsgeschichte, dazu gehört die Tätigkeit, Zeiträume, Kontakt mit z. B. Gefahrstoffen, Nachweise und Arztberichte)?
· Befragung Dritter zu Arbeitsbelastungen, wie z. B. Ihrer Sifa.
· Auskünfte über Arbeitsbelastungen im Betrieb, durch Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, Sicherheitsdatenblätter über Gefahrstoffe, Arbeitsabläufe usw.
· Einsatz bei Bedarf durch den Technischen Aufsichtsdienst.

	Entscheidung
	Die Entscheidung über das Vorliegen einer Berufskrankheit wird durch den Rentenausschuss der DGUV getroffen.

	Möglichkeit 1
	Anerkennung als Berufskrankheit
Versicherungsschutz durch die BG greift, Kollegen dürfen trotz Erkrankung im Beruf bleiben und werden medizinisch versorgt oder erhalten eine Rente bzw. Umschulungsmaßnahmen.

	Möglichkeit 2
	Ablehnung
Die BG lehnt mit einer ausführlichen Begründung die Krankheit als Berufskrankheit ab.

	Optional nach Ablehnung
	Widerspruch 
Innerhalb eines Monats kann der betroffene Kollege Widerspruch einlegen. Dies muss in schriftlicher Form geschehen.

	Optional nach Widerspruch
	Klage
Der betroffene Kollege kann vor dem Sozialgericht eine Klage einreichen, wenn nach dem Widerspruch wieder eine Ablehnung kam. Wichtig: Die Rechtsmittelbelehrung in dem Bescheid muss sorgfältig beachtet werden.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld
















